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1. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf (TÖB)  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 12.11.2025 bis einschließlich 16.12.2025 statt. 
Es wurden 34 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann 
zum Vorentwurf gehört und entsprechend um Stellungnahme zu Ihrem Aufgabenbereich gebeten. 

 

1.1) Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme, Anregung oder Einwendung  
  abgegeben: 

 

Behörde / TÖB  

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nabburg 
Bundesnetzagentur – Ausbau der Elektrizitäts-Übertragungsnetze 
Bundesnetzagentur – Prüf- und Messdienst 
Bund Naturschutz e. V.  
DB InfraGO AG 
Bayernwerk AG 
Gemeinde Steinberg am See 
Gemeinde Wackersdorf 
Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Wasserrecht 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet Team 630 Naturschutz 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet A4 – Büro für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 
Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 34 Städtebau 
Regierung der Oberpfalz – Sachgebiet 51 Naturschutz 
 
 

1.2) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur  
        vorgelegten Planung bzw. ihre Nicht-Betroffenheit erklärt: 
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Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

TenneT TSO GmbH 11.11.2025 11.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sg. 1.2 Hauptverwaltung und kommunale Abfallwirtschaft 11.11.2025 17.11.2025 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 19.11.2025 19.11.2025 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Forsten 19.11.2025 19.11.2025 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Landwirtschaft 19.11.2025 19.11.2025 
Regierung von Mittelfranken – Landeseisenbahnaufsicht 09.12.2025 09.12.2025 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 09.12.2025 09.12.2025 

 

1.3) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in  
          ihrer Stellungnahme vorgetragen: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Deutsche Bahn AG – DB Immobilien 11.11.2025 12.11.2025 
Bundesnetzagentur – Team Funkbetreiberauskunft 12.11.2025 12.11.2025 
PLEdoc GmbH 12.11.2025 13.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 13.11.2025 13.11.2025 
Deutsche Telekom Technik GmbH 14.11.2025 14.11.2025 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz 17.11.2025 17.11.2025 
Die Autobahn GmbH des Bundes 20.11.2025 20.11.2025 
Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern 21.11.2025 21.11.2025 
Eisenbahn – Bundesamt Außenstelle Nürnberg 25.11.2025 25.11.2025 
Wasserwirtschaftsamt Weiden 08.12.2025 08.12.2025 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 11.12.2025 11.12.2025 

Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 03.12.2025 16.12.2025 
Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde 18.12.2025 18.12.2025 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Deutschen Bahn AG – 
DB Immobilien vom 11.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Deutschen Bahn AG – DB Immobilien vom 11.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Abwägungsempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bahnlinie Schwandorf – Furth befindet sich ca. 140 m nördlich des Änderungsbe-
reiches. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Die Bahnlinie wurde in der schalltechnischen Untersuchung mitberücksichtigt. 
Mit den daraus hervorgehenden und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnah-
men im B-Plan können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Ände-
rungsbereiches gewahrt werden. 
 
Durch die getroffenen Festsetzungen zu Werbeanlagen und Beleuchtung im B-Plan 
können negative Auswirkungen der Änderung auf die Anlagen der Deutschen Bahn 
ausgeschlossen werden. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz beim Landratsamt Schwandorf vorabgestimmt. 
 

 



34. Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. XXIX  
„Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 5 | 33 

 

noch Deutschen Bahn AG – DB Immobilien vom 11.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Deutschen Bahn AG zur Kenntnis. 
Die Begründung wird entsprechend der zentralen Ergebnisse und Empfehlungen der 
schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Bundesnetzagentur – 
Team Funkbetreiberauskunft vom 12.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Bundesnetzagentur zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der PLEdoc GmbH  
vom 12.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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noch PLEdoc GmbH vom 12.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der PLEdoc zur Kenntnis. 
Die PLEdoc GmbH wird im weiteren Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
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noch PLEdoc GmbH vom 12.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz vom 13.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 



34. Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. XXIX  
„Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 11 | 33 

 

noch Landratsamt Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz  
vom 13.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. Diese werden auf Ebene des Bebauungsplans eingearbeitet. 
 
Das Gutachten empfiehlt u.a., dass zum Schlafen genutzte Räume (Apartments für 
Betriebsmitarbeiter) mit einer fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten 
sind. 
Für Büro- und Verwaltungsräume werden erforderliche Bau-Schalldämm-Maße defi-
niert, die für alle Fassadenseiten in allen Geschossen gelten und im Rahmen des 
Bauantrages nachzuweisen sind. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz vorabgestimmt. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 
zur Kenntnis. 
Die Begründung wird entsprechend der zentralen Ergebnisse und Empfehlungen der 
schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Deutschen Telekom 
GmbH vom 13.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Thema der Erschließung des Plangebiets, einschließlich der Versorgung mit Te-
lekommunikationsinfrastruktur, wird auf Ebene des Bebauungsplans behandelt. 
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noch Deutsche Telekom GmbH vom 13.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Deutsche Telekom GmbH vom 13.11.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Deutschen Telekom GmbH zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz vom 17.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden für die verbindliche Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. 
 

 

Uhl
Text-Box
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noch Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz 
vom 17.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Landratsamtes Schwandorf – Sachgebiet 6.1 Bodenschutz zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Autobahn GmbH des 
Bundes vom 20.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bundesautobahn A93 liegt ca. 400 m westlich des Änderungsbereiches. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Die Bundesautobahn wurde in der schalltechnischen Untersuchung mitberücksichtigt. 
Mit den daraus hervorgehenden und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnah-
men im B-Plan können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Ände-
rungsbereiches gewahrt werden. 
 
Aufgrund der Distanz können negative Auswirkungen der Änderung auf die Bunde-
sautobahn ausgeschlossen werden. 
 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz beim Landratsamt Schwandorf vorabgestimmt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Autobahn GmbH des Bundes zur Kenntnis. 
Die Begründung wird entsprechend der Ergebnisse und Empfehlungen der schalltech-
nischen Untersuchung ergänzt. 
 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung von Ober-
franken – Bergamt Nordbayern vom 21.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern zur Kenntnis. 
 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Eisenbahn-Bundes-
amtes Außenstelle Nürnberg vom 25.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bahnlinie Schwandorf – Furth befindet sich ca. 140 m nördlich des Änderungsbe-
reiches. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, aus der 
Festsetzungsvorschläge und Empfehlungen aufgrund der bestehenden Emissionen 
im Umfeld hervorgehen. 
 
Die Bahnlinie wurde in der schalltechnischen Untersuchung mitberücksichtigt. 
Mit den daraus hervorgehenden und festgesetzten passiven Schallschutzmaßnah-
men im B-Plan können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Ände-
rungsbereiches gewahrt werden. 
 
Durch die im B-Plan getroffenen Festsetzungen zu Werbeanlagen und Beleuchtung 
können negative Auswirkungen der Änderung auf die Bahnanlagen ausgeschlossen 
werden. 
 

Uhl
Text-Box
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noch Eisenbahn-Bundesamtes Außenstelle Nürnberg  
vom 25.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Die Schalltechnische Untersuchung wurde bereits mit dem Sachgebiet 3.1 Immissi-
onsschutz beim Landratsamt Schwandorf vorabgestimmt. 
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noch Eisenbahn-Bundesamtes Außenstelle Nürnberg  
vom 25.11.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Eisenbahn-Bundesamtes Außenstelle Nürnberg zur Kenntnis. 
Die Begründung wird entsprechend der zentralen Ergebnisse und Empfehlungen der 
schalltechnischen Untersuchung ergänzt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Wasserwirtschafts-
amtes Weiden vom 08.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise sind vorrangig auf Ebene des Bebauungsplans relevant und werden 
daher in der Abwägung zur 34. Änderung des Flächennutzungsplans zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zu 1.: In der Begründung wird bereits auf die Lage im wassersensiblen Bereich hin-
gewiesen. Der Bebauungsplan enthält ebenfalls bereits textliche Hinweise sowie eine 
nachrichtliche Darstellung des wassersensiblen Bereiches in der Planzeichnung. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3.: Der Hinweis zum Bodenmanagementkonzept wird an den Vorhabensträger wei-
tergeleitet. Es wurde bereits eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Deren Ergeb-
nisse werden in der Begründung ergänzt. 
 

 
 

Uhl
Text-Box
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 08.12.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5.: Der Hinweis ist bereits in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan unter Pkt. 
5.9.2 enthalten. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 10.: Der Hinweis ist bereits in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan unter Pkt. 
5.8.5 enthalten. 
 
Zu 11.: Die Hinweise werden bereits in der Erschließungsplanung sowie in den textli-
chen Festsetzungen zum B-Plan berücksichtigt. 
 
Zu 12.: Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser mittels einer Grunddienstbarkeit über 
das südlich angrenzende Flurstück Nr. 1821, Gemarkung Kronstetten, in den städti-
schen Schmutzwasserkanal in der südlichen Straße „Am Brunnfeld“ einzuleiten. 
 
Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 14.: Nach Auskunft der Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“ des Um-
weltAtlas des BayLfU ist entlang der Höflarner Straße mit einem „starken Abfluss“ bei 
einem Starkregenereignis zu rechnen. Dies ist bei der Erschließungs- und Gebäude-
planung zu berücksichtigen. 
Laut Begleitschreiben zur Veröffentlichung der Hinweiskarte gibt „Die Hinweiskarte … 
einen ersten Anhaltspunkt für die Beurteilung eines Sturzflutrisikos. Diese Anhalts-
punkte sind unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Ver-
hältnissen für den konkreten Einzelfall zu plausibilisieren und ggf. näher zu untersu-
chen. … Maßgeblich sind stets die örtlichen Verhältnisse im konkreten Einzelfall, die 
einer individuellen, risikoangepassten Beurteilung zu unterziehen sind.“ 
Im Rahmen der Bauleitplanung ergeben sich somit keine notwendigen oder erforder-
lichen Maßnahmen. 
Eine nachrichtliche Darstellung der o.g. Informationen in der Planzeichnung ist gemäß 
dem Begleitschreiben ebenfalls nicht erforderlich. 
Die Hinweise werden in der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
Im Umweltbericht ist bereits eine Erläuterung zum Thema Sturzfluten enthalten. 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 08.12.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Zu B 1: Der Hinweis ist bereits in den textlichen Hinweisen zum B-Plan enthalten. 
 
Zu 2.1: Die Versorgung der Änderungsfläche mit Trink- und Brauchwasser ist über die 
bestehenden Netze der Städtischen Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf 
gesichert. 
 
 
 
 
Bei der durchgeführten Baugrunduntersuchung wurde Grundwasser bei 364,0 m ü. 
NHN angetroffen. Es wird ein mittlerer höchster Grundwasserstand von 364,5 m ü. 
NHN angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben zum Bodenschutz sind 
keine weiteren Festsetzungen auf Ebene des B-Plans erforderlich. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis ist bereits in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan unter Pkt. 5.9.2 
enthalten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 08.12.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Das anfallende Niederschlagswasser ist entweder auf dem Baugrundstück zu versi-
ckern oder, sofern keine Versickerungsfähigkeit nachgewiesen werden kann, durch 
geeignete Anlagen auf dem Baugrundstück zu sammeln, vorzureinigen und gedros-
selt in den westlich angrenzenden, öffentlichen Regenwasserkanal auf dem Flurstück 
Nr. 1822, Gemarkung Kronstetten, abzuleiten. 
Es erfolgt eine entsprechende Festsetzung auf Ebene des B-Plans. 
Diese wurde bereits mit dem Sachgebiet Tiefbau bei der Stadt Schwandorf vorabge-
stimmt. 
Daneben werden begrünte Flachdächer festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist vorgesehen, das Schmutzwasser mittels einer Grunddienstbarkeit über das 
südlich angrenzende Flurstück Nr. 1821, Gemarkung Kronstetten, in den städtischen 
Schmutzwasserkanal in der südlichen Straße „Am Brunnfeld“ einzuleiten. 
 
Im Umweltbericht ist bereits eine Erläuterung zum Thema Sturzfluten enthalten. Die 
Hinweise werden bereits in der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 08.12.2025 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 
Eine nähere Behandlung der Niederschlagswasserversickerung im Plangebiet erfolgt 
auf Ebene des B-Plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Ebene der Erschließungsplanung werden die Auswirkungen von Starkregenereig-
nissen auf die Planungsflächen geprüft, notwendige Maßnahmen entwickelt und mit 
den zuständigen Behörden abgestimmt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Wasserwirtschaftsamtes Weiden zur Kenntnis. 
Die Begründung wird um die zentralen Ergebnisse des Bodengutachtens sowie der 
Erschließungsplanung ergänzt. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Handwerkskammer 
Niederbayern-Oberpfalz vom 11.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es liegen keine Stellungnahmen mit Hinweisen oder Bedenken von bestehenden Be-
trieben im Umfeld vor. 
 
Damit kann davon ausgegangen werden, dass private Belange der Änderung nicht 
entgegenstehen bzw. Einverständnis besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zur Kenntnis. 
 

Uhl
Text-Box
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Regionalen Planungs-
verbands Oberpfalz-Nord vom 03.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

Uhl
Text-Box



34. Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. XXIX  
„Sondergebiet Büro und Verwaltung“, am Brunnfeld 

Seite 29 | 33 

 
 

noch Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord  
vom 03.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Regierung der Ober-
pfalz – höhere Landesplanungsbehörde vom 18.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box

Uhl
Text-Box
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 18.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung wurde zwischenzeitlich um weitere Details zur Standortbegründung, 
zu vorhandenen Innenentwicklungspotentialen, zum Interkommunalen Gewerbege-
biet an der A93 sowie um eine Erläuterung des gewählten Flächenzuschnitts, der An-
bindung, Nutzung und Architektur des geplanten Bauvorhabens ergänzt. 
 
Die ergänzte Begründung wurde bereits mit der Regierung der Oberpfalz – höhere 
Landesplanungsbehörde vorabgestimmt. 
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noch Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbe-
hörde vom 18.12.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellungnahme  
der Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde zur Kenntnis. 
Die Begründung wird entsprechend der Abstimmung mit der Regierung der Oberpfalz 
– höhere Landesplanungsbehörde ergänzt. 
 

 

Uhl
Text-Box
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2. Frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen  
 

Die frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen fand vom 12.11.2025 bis einschließlich 16.12.2025 statt. Es wurden 10 
Dienststellen, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Vorentwurf gehört und um Stellungnahme gebeten. 
 

2.1) Folgende Dienststellen haben sich zur Planung nicht geäußert:  
 

Behörde / TÖB  

Amt 01 – Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmanagement 
Amt 20 – Sachgebiet 201 Erschließungsbeitragswesen 
Amt 20 – Sachgebiet 201 Herstellungsbeitragswesen 
Amt 10 – Sachgebiet 104 Rechtliches und Vergabe 
Amt 32 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Personal 
Amt 32 – Sachgebiet 320 Ordnungswesen 
Amt 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz 
Amt 60 – Sachgebiet 604 Bauordnung 

 

2.2) Folgende Dienststellen haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur vorgelegten Planung erklärt: 
 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Amt 60 – Sachgebiet 605 Tiefbau 13.11.2025 13.11.2025 
Amt 81 – Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung 09.12.2025 09.12.2025 

 
2.3) Folgende Dienststellen haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in ihrer Stellungnahme vorgetragen: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

   
 
 
 
 


